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Dann würde ich es unter "Gefühl" verbuchen. Es bringt dir in deiner Situation doch nichts, wenn
du dir ein Szenario ausmalst, das dann nicht eintrifft. Ich würde mich darauf konzentrieren,
dass sich die psychische Verfassung deines Kindes verbessert inklusive Schulfähigkeit und mich
der Schule gegenüber kooperativ zeigen.
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